
 

 

 

  

Katharina Lohse, Julia Tölch, Dr. Thomas Meysen  

Kooperation zur Förderung  
chancengerechten Aufwachsens 
Rechtsgestaltende Möglichkeiten des Bundes, die Zusammenarbeit 
der Akteure auf lokaler Ebene zu fördern  

Expertise 



 

2 

Forschung zu Kindern, Jugendlichen und Familien an der Schnittstelle von Wis-
senschaft, Politik und Fachpraxis 

Das Deutsche Jugendinstitut e.V. (DJI) ist eines der größten sozialwissenschaftlichen 
Forschungsinstitute Europas. Seit über 60 Jahren erforscht es die Lebenslagen von 
Kindern, Jugendlichen und Familien, berät Bund, Länder und Gemeinden und liefert 
wichtige Impulse für die Fachpraxis.  

Aktuell sind an den beiden Standorten München und Halle (Saale) etwa 380 Beschäf-
tigte tätig, darunter rund 240 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.  

Finanziert wird das DJI überwiegend aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung, 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) und den Bundesländern. Weitere 
Zuwendungen erhält es im Rahmen von Projektförderungen unter anderem von der Eu-
ropäischen Kommission, Stiftungen und anderen Institutionen der Wissenschaftsförde-
rung. 

Impressum

© 2026 Deutsches Jugendinstitut e. V. 

Deutsches Jugendinstitut 
Nockherstraße 2 
81541 München 
 
 
Datum der Veröffentlichung Januar 2026 
ISBN: 978-3-86379-591-7  
DOI: 10.36189/DJI202601 

Deutsches Jugendinstitut 
Außenstelle Halle 
Franckeplatz 1, Haus 12/13 
06110 Halle 

Ansprechpartner: 
Katharina Lohse 
E-Mail lohse@dijuf.de  
 
Dr. Gerlinde Janschitz (DJI-Kontakt) 
Telefon +49 89 62306-416 
E-Mail servikid@dji.de 

 



 

3 

Inhalt 

Vorwort  4 

 

Abkürzungsverzeichnis 5 

1 Einführung 8 

2 Ausgangslage: Kooperationsgebote für die zentralen Präventionsakteure 

des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen 9 

2.1 Integrierte Bildungs- und Sozialplanung 9 
2.2 Strukturelle Kooperation 11 
2.3 Einzelfallbezogene Kooperationspflichten 14 

3 Gesetzgebungskompetenz des Bundes 16 

3.1 Kompetenztitel 16 
3.2 Erforderlichkeit einer bundesgesetzlichen Regelung (Art. 72 

Abs. 2 GG) 19 

4 Durchgriffsverbot 24 

5 Finanzierung 26 

5.1 Konnexitätsprinzip 26 
5.2 Wirtschaftliche Finanzhilfen (Art. 104b GG) 26 
5.3 Finanzhilfen für kommunale Bildungsinfrastruktur (Art. 104c GG)

 27 
5.4 Veränderung der Umsatzsteueranteile (Art. 106 Abs. 3–5a GG) 29 
5.5 Bundesstiftung (Art. 87 Abs. 3 S. 1 GG) 30 

6 Schlussfolgerungen 33 

6.1 Chancengerechtes Aufwachsen: Gestaltungsoptionen des 

Bundes 33 
6.2 Gesetzgebungskompetenz des Bundes 34 
6.3 Keine direkte Aufgabenzuweisung des Bundes an Kommunen 35 
6.4 Finanzierung örtlicher Praxis durch den Bund 35 

7 Literatur 37 

8   Über die Autor:innen 40 

 

 

  



 

4 

Vorwort 

 

Mit dem Nationalen Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ (kurz: 

NAP Kinderchancen) setzt Deutschland die Ratsempfehlung zur Einführung einer 

Europäischen Garantie für Kinder (kurz: EU-Kindergarantie) um, die am 14. Juni 

2021 einstimmig von allen Mitgliedstaaten verabschiedet wurde.  

Ziel des NAP Kinderchancen ist es, Kindern und Jugendlichen, die von Armut oder 

sozialer Ausgrenzung bedroht sind, bis zum Jahr 2030 einen effektiven und kosten-

losen Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Bildung, Betreuung und Erziehung, 

zu Bildungsangeboten und schulbezogenen Aktivitäten, zu Gesundheitsversorgung 

und zu mindestens einer gesunden Mahlzeit pro Schultag sowie einen effektiven 

Zugang zu gesunder Ernährung und angemessenem Wohnraum zu gewährleisten. 

Der NAP Kinderchancen wurde am 5. Juli 2023 im Bundeskabinett beschlossen 

und hat eine Laufzeit bis zum Jahr 2030. 

Die Bundesregierung erstattet der Kommission alle zwei Jahre Bericht über die Um-

setzung der EU-Kindergarantie in Deutschland. In diesen zweijährlichen Berichten 

(kurz: Fortschrittsberichte) wird jeweils ein Schwerpunktthema näher behandelt. 

Das Schwerpunktthema des Ersten Fortschrittsberichts war kommunale Armuts-

prävention. Hierfür wurden eine praxisbezogene und eine juristische Expertise be-

auftragt. Letztere wurde unter dem Titel „Kommunale Armutsprävention und der 

Beitrag des Rechts“ von Dr. Thomas Meysen (SOCLES International Centre for 

Socio-Legal Studies), Katharina Lohse und Julia Tölch (beide Deutsches Institut für 

Jugendhilfe und Familienrecht) erstellt.  

Die hier vorgelegte weitere Expertise, die im Rahmen des NAP Kinderchancen be-

auftragt wurde, nimmt die rechtsgestaltenden Möglichkeiten des Bundes zur Förde-

rung der Zusammenarbeit der Akteure auf lokaler Ebene in den Blick. Die Expertise 

untersucht, welche Möglichkeiten der Bund – unterhalb der Schwelle einer Grund-

gesetzänderung – hat, eine bessere Zusammenarbeit der Akteure auf lokaler Ebene 

zu fördern.  

Die am DJI angesiedelte Service- und Monitoringstelle zur Umsetzung des Natio-

nalen Aktionsplans dankt Katharina Lohse, Julia Tölch und Dr. Thomas Meysen für 

die Erstellung dieser Expertise. 

 

München, Januar 2026 

Service- und Monitoringstelle zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplans „Neue 

Chancen für Kinder in Deutschland“ (ServiKiD) 
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Abkürzungsverzeichnis 

Es handelt sich bei der vorliegenden Expertise um einen juristischen Text mit vielen 

Abkürzungen. Die Abkürzungen finden Sie im folgenden Abkürzungsverzeichnis. 

Abs.   Absatz 

ADD RlP  Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz 

Aufl.   Auflage 

Bay   Bayern 

Bd.   Band 

BGBl.   Bundesgesetzblatt 

BK-GG  Bonner Kommentar zum Grundgesetz 

Bln   Berlin 

BMBFSFJ  Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und  

Jugend 

BMF   Bundesministerium der Finanzen 

BMFSFJ  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

BT-Drs.  Bundestags-Drucksache 

BVerfG  Bundesverfassungsgericht 

BVerwG  Bundesverwaltungsgericht 

BW   Baden-Württemberg 

CDU   Christlich Demokratische Union 

CSU   Christlich Soziale Union 

DIJuF   Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. 

DJI   Deutsches Jugendinstitut e.V. 

Drs.   Drucksache 

Einl.   Einleitung 

FAG  Gesetz über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern  

(Finanzausgleichsgesetz) 
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ff.   fortfolgende 

FK-SGB VIII  Frankfurter Kommentar SGB VIII  

GDG   Gesundheitsdienstgesetz 

GDG Bay  Bayerisches Gesundheitsdienstgesetz  

GDG Bln  Gesundheitsdienstgesetz Berlin 

GG   Grundgesetz 

GKV   Gesetzliche Krankenversicherung 

HGöGD  Hessisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst 

Hrsg.   Herausgeber 

ISA   Institut für Soziale Arbeit e.V. 

IT   Informationstechnologie 

KiQuTG  KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz 

KiTaG RP  Landesgesetzes über die Erziehung, Bildung und Betreuung von 

Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege Rhein-

land-Pfalz 

KJSG   Kinder- und Jugendstärkungsgesetz 

KKG   Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz 

LPK   Lehr- und Praxiskommentar 

M-V   Mecklenburg-Vorpommern 

mwN   mit weiteren Nachweisen 

NAP   Nationaler Aktionsplan 

Nr.   Nummer 

NRW   Nordrhein-Westfalen 

ÖGD   Öffentlicher Gesundheitsdienst 

ÖGDG  Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst 

ÖGDG M-V  Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst Mecklenburg-Vor-

pommern 

RdJB   Recht der Jugend und des Bildungswesens (Zeitschrift) 
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RlP   Rheinland-Pfalz 

Rn.   Randnummer 

S.  Seite 

SchulG  Schulgesetz 

SGB I   Sozialgesetzbuch Erstes Buch – Allgemeiner Teil 

SGB IX  Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen 

SGB V   Sozialgesetzbuch Fünftes Buch – Gesetzliche Krankenversicherung 

SGB VIII  Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe 

SGB X  Sozialgesetzbuch Zehntes Buch – Sozialverwaltungsverfahren und 

Sozialdatenschutz 

SOCLES  SOCLES International Centre for Socio-Legal Studies gGmbH 

SPD   Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

WD   Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages 

Ziff.   Ziffer 

zit.   zitiert 

 



 

8 

1 Einführung 

Jeder junge Mensch hat das Recht auf Förderung seiner Entwicklung und gleichbe-

rechtigte Teilhabe an den Chancen für das Leben in der Gesellschaft. Um diese 

Rechte zu verwirklichen, brauchen alle Kinder und Jugendlichen effektive Zugänge 

zu (frühkindlicher) Bildung, zu guter Gesundheitsversorgung, zu Beratung und Un-

terstützung – auch an die Eltern gerichtet – sowie zu Angeboten der Freizeitgestal-

tung.1 Für junge Menschen in benachteiligten Lebenslagen ist dies von gesteigerter 

Bedeutung.2 Um die Teilhabeansprüche aller Kinder und Jugendlichen effektiv zu 

verwirklichen, ist zudem erforderlich, dass sich die Angebote und Leistungen be-

darfsgerecht ergänzen beziehungsweise ineinandergreifen.3 Zu häufig setzen Unter-

stützungsangebote punktuell an, sind die nahtlosen Übergänge zwischen verschie-

denen Systemen nicht ausreichend gewährleistet oder werden Benachteiligungen 

einzelner Gruppen nicht ausgeglichen.4  

In den letzten Jahren haben daher viele Kommunen Anstrengungen unternommen, 

ihre Angebote innerhalb und zwischen den verschiedenen Akteuren zu koordinie-

ren.5 In Gesamtdeutschland ergibt sich jedoch ein sehr heterogenes Bild, denn ob 

und mit welcher Priorität sich eine Kommune für den Aufbau solcher sogenannten 

Präventionsketten einsetzt, hängt einerseits vom politischen Willen, andererseits 

von den verfügbaren finanziellen und/oder personellen Ressourcen ab. 

Die Expertise untersucht, welche Möglichkeiten der Bund – unterhalb der Schwelle 

einer Grundgesetzänderung – hat, eine bessere Zusammenarbeit der Akteure auf 

lokaler Ebene zu fördern. Dabei wird zunächst die Ausgangslage skizziert (II.), an-

schließend werden die Gesetzgebungskompetenz des Bundes (III.) sowie das 

Durchgriffsverbot (IV.) geprüft und die Möglichkeiten des Bundes dargestellt, sich 

an der Finanzierung zu beteiligen (V.). In den Schlussfolgerungen werden die Hand-

lungsmöglichkeiten des Bundes zusammengefasst und abgewogen (VI.). 

 

 

1  NAP-Ausschuss 2025, Seite 1. 

2  Die Leistungen zur Teilhabe für junge Menschen mit Behinderungen nach SGB IX werden mit 

Blick auf die bevorstehende Reform des SGB VIII nicht ausdrücklich behandelt. Mit Wegfall der 

Schnittstelle ist dieser wichtige Bereich für chancengerechtes Aufwachsen im Sinne einer inklusi-

ven Kinder- und Jugendhilfe unmittelbar miterfasst. 

3  Lohse et al. 2017, Seite 18 ff. 

4  NAP-Ausschuss 2025, Seite 2. 

5  Für Praxisbeispiele aus den Kommunen vergleiche zum Beispiel kinderstark – NRW schafft 

Chancen. Mit dem folgenden Link gelangen Sie auf die Internetseite des kinderstark - NRW 

schafft Chancen, Abruf: 15.9.2025. 

http://www.kinderstark.nrw/praxisbeispiele
http://www.kinderstark.nrw/praxisbeispiele
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2 Ausgangslage: Kooperationsgebote 
für die zentralen 
Präventionsakteure des 
Aufwachsens von Kindern und 
Jugendlichen 

Um die Qualität und Verbindlichkeit der Zusammenarbeit der Akteure, die für die 

Förderung chancengerechten Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen verant-

wortlich sind, zu erhöhen, kann an verschiedenen Stellen angesetzt werden. Das 

Gutachten nimmt beispielhaft drei Ansätze in den Blick, die in der Vergangenheit 

immer wieder als mögliche Stellschrauben für eine bessere kommunale Förderung 

des Aufwachsens angeführt wurden: die integrierte Bildungs- und Sozialplanung 

(1.), der Aufbau von Netzwerkstrukturen zur fallübergreifenden Zusammenarbeit 

(2.) und die einzelfallbezogenen Kooperationspflichten (3.). Diese Instrumente sind 

im Gesetz bereits verankert, könnten jedoch weiterentwickelt werden, um die Ko-

operation zwischen den Akteuren weiter zu verbessern. Besonders in den Blick zu 

nehmen sind dabei die – für das gute Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen 

in besonderem Maß verantwortlichen – Akteure „Kinder- und Jugendhilfe“, 

„Schule“ und „Gesundheit“. 

2.1 Integrierte Bildungs- und Sozialplanung 

Damit die Angebote der verschiedenen Akteure im Interesse der Kinder und Ju-

gendlichen effektiv und zielgerichtet ineinandergreifen können, ist eine koordinierte 

Planung der verschiedenen kommunalen Förderangebote unerlässlich. Unter inte-

grierter Planung wird die Vernetzung der verschiedenen Fachplanungen sowie 

von Politik, Wohlfahrt und Zivilgesellschaft verstanden, um proaktiv und nachhal-

tig eine Angebotslandschaft in der Kommune zu entwickeln, die die Teilhabechan-

cen für alle Bürgerinnen und Bürger verbessert.6 Folgende Regelungen bestehen 

hierzu bereits: 

a) Sozialgesetzbuch – Allgemeiner Teil und Sozialverwaltungsverfahren 

Das geltende Recht lässt den Kommunen viel Spielraum, ob und wenn ja, wie sie 

Angebote rund um das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen miteinander 

verbunden planen. Nach § 1 Abs. 2 SGB I, § 17 Abs. 1 Nr. 2 SGB I sind Sozialleis-

tungsträger (unter anderem die Träger der gesetzlichen Krankenversicherung, Kin-

der- und Jugendhilfe, Sozialhilfe; siehe §§ 12, 18 ff. SGB I) verpflichtet, darauf hin-

zuwirken, dass die „erforderlichen sozialen Dienste und Einrichtungen rechtzeitig 

 

 

6  G.I.B./Bartling et al. 2019, Seite 5. 
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und ausreichend zur Verfügung stehen“. Diese Gewährleistungspflicht steht in en-

gem Zusammenhang mit der Gesamtplanungsverantwortung der Sozialleistungsträ-

ger gem. § 95 SGB X, nach dem die Sozialleistungsträger Planungen, soweit für die 

Willensbildung und Durchführung von Aufgaben der anderen von Bedeutung, im 

Benehmen miteinander abstimmen und gemeinsame örtliche und überörtliche Pläne 

anstreben sollen.7 Als Sollvorschrift eröffnet § 95 SGB X keine freie Entscheidung 

der Leistungsträger über das Ob der Zusammenarbeit bei der Planung, sondern be-

gründet eine grundsätzliche Verpflichtung, es sei denn, besondere Umstände recht-

fertigen eine andere Beurteilung.8 Bei Verstößen gegen diese Abstimmungs-Soll-

pflicht ist theoretisch ein Einschreiten der Rechtsaufsicht möglich. Angesichts der 

wenig konturierten Formulierung, wie die Zusammenarbeit konkret auszugestalten 

ist, bleibt die Verbindlichkeit der Norm allerdings gering.9 Gemeinsame Pläne, 

sprich eine integrierte Planung, sind zudem nur „anzustreben“; insoweit weist die 

Norm also einen noch geringeren Verpflichtungsgrad auf.10 

b) Akteursspezifische Fachplanungen 

Spezialgesetzlich finden sich – zum Teil konkretere – Vorgaben für die verschiede-

nen Fachplanungen: 

Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist im Rahmen seiner Planungsverant-

wortung für die Bedarfsermittlung und -planung der in der Kommune erforderli-

chen Einrichtungen und Dienste nach dem SGB VIII zuständig. Gem. § 80 Abs. 5 

SGB VIII soll er darauf hinwirken, „dass die Jugendhilfeplanung und  andere örtli-

che und überörtliche Planungen aufeinander abgestimmt werden und die Planungen 

insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der jungen Menschen und ihrer Fami-

lien Rechnung tragen“. Das Zusammenführen der verschiedenen Planungen ent-

spricht dem Querschnittsauftrag der Kinder- und Jugendhilfe gem. § 1 Abs. 3 Nr. 5 

SGB VIII:11 Sie ist – neben allen anderen staatlichen Institutionen – auf besondere 

Weise aufgefordert, sich um „positive Lebensbedingungen für junge Menschen und 

ihre Familien“ zu kümmern, wozu auch gehört, auf die Vernetzung von Planungen 

hinzuwirken.12 Eine mit anderen Planungen abgestimmte Jugendhilfeplanung findet 

in der Praxis allerdings – allein schon mit Blick auf die unterschiedliche Ausstattung 

der Jugendhilfeplanung13 – nur begrenzt elaborierte Umsetzung14 und es fehlt die 

Aktivierung der anderen Akteure, verbindlich zur Planung beizutragen. 

Für die Schulen sieht das Landesrecht die Aufgabe der Schulentwicklungsplanung 

vor, die in vielen Ländern als Pflicht ausgestaltet ist (so etwa § 80 SchulG NRW). 

 

 

7  LPK-SGB I/Krahmer/Trenk-Hinterberger 2020, § 17 SGB I Rn. 12. 

8  JurisPK/Feddern SGB X, Stand: 7.4.2025, § 95 SGB X Rn. 11. 

9  Schütze/Engelmann 2020, § 95 SGB X Rn. 7. 

10  Schütze/Engelmann 2020, § 95 SGB X Rn. 11. 

11  LPK-SGB VIII/Wabnitz 2022, § 80 SGB VIII Rn. 25. 

12  Wiesner/Wapler/Wapler 2022, § 1 SGB VIII Rn. 42. 

13  Autor:innengruppe Kinder- und Jugendhilfestatistik 2024, Seite 229. 

14  ISA/Andernach et al. 2021, S. 33 ff. 
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Ziel von Schulentwicklungsplanung ist jedoch vorrangig, ein ausgewogenes schuli-

sches Bildungsangebot in vom Wohnort erreichbarer Nähe nach Möglichkeit zur 

Verfügung zu stellen.15 Auch wenn zum Teil – in Form einer Sollpflicht – ausdrück-

lich eine Abstimmung mit der Jugendhilfeplanung vorgesehen ist (so etwa § 23a 

SächsSchulG), ist integrierte Bildungs- und Jugendhilfeplanung kein bundesweiter 

Standard.16 

Der Bereich öffentliche Gesundheit ist durch Ländergesundheitsdienstgesetze 

(ÖGDG, GDG) geprägt, die in der Schwerpunktsetzung und gerade auch in Bezug 

auf die Vorgaben zur Planung sehr heterogen sind.17 Zwar sehen viele Landesge-

setze durchaus eine Gesundheitsberichterstattung und -planung vor, um auf dieser 

Grundlage Maßnahmen zur Gesundheitsförderung ergreifen zu können;18 eine Ab-

stimmung mit anderen (kommunalen) Fachplanungen ist allerdings nicht vorgese-

hen (vergleiche beispielsweise § 13 HGöGD, § 24 ÖGDG M-V). 

2.2 Strukturelle Kooperation 

Damit die verschiedenen kommunalen Angebote zur Förderung des guten Auf-

wachsens von Kindern und Jugendlichen nahtlos ineinandergreifen, braucht es ge-

lingende Kooperation zwischen den verantwortlichen Akteuren auf struktureller 

Ebene. Untersucht wird daher im Folgenden, inwieweit nach geltender Rechtslage 

bereits gesetzliche Pflichten zum Aufbau von Netzwerkstrukturen oder zur struk-

turellen Kooperation bestehen. 

a) Netzwerke Kinderschutz und Frühe Hilfen 

Im aktuellen Bundes- und Landesrecht lassen sich Beispiele für eine Pflicht zum 

Aufbau von (kommunalen) Netzwerken vor allem im Kinderschutz und in den Frü-

hen Hilfen finden. Nach § 3 Abs. 1 KKG (Gesetz zur Kooperation und Informa-

tion im Kinderschutz) müssen in den Ländern flächendeckend verbindliche Struk-

turen der Zusammenarbeit der zuständigen Leistungsträger und Institutionen ins-

besondere in den Frühen Hilfen und im Kinderschutz aufgebaut werden, um Ange-

bote und Verfahren aufeinander abzustimmen. Verantwortlich für das Netzwerk ist 

 

 

15  ADD RlP 2025, Seite 6. 

16  Vergleiche zum Beispiel Integrierte Bildungs- und Jugendhilfeplanung in Dortmund. Mit dem 

folgenden Link gelangen Sie auf die Internetseite der Integrierten Bildungs- und Jugendhilfepla-

nung Dortmund, Abruf: 15.9.2025. 

17  Vergleiche Beirat Pakt ÖGD 2024, Seite 4, 8; Müller 2018, Seite 59. 

18  Klein 2021, Seite 57. 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass integrierte Sozial-, Bil-

dungs- und Jugendhilfeplanung in den Kommunen sehr unterschiedlich umge-

setzt wird. Um verlässlich bessere Umsetzung zu erfahren, könnte über eine 

schärfere Konturierung und Harmonisierung der Planungspflichten nachge-

dacht werden. 

file:///C:/Users/dschaefer/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NH910AYG/Mit%20dem%20folgenden%20Link%20gelangen%20Sie%20auf%20die%20Internetseite%20des
file:///C:/Users/dschaefer/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NH910AYG/Mit%20dem%20folgenden%20Link%20gelangen%20Sie%20auf%20die%20Internetseite%20des
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der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe, sofern das Landesrecht nicht etwas 

anderes bestimmt, also in aller Regel das Jugendamt (§ 3 Abs. 3 KKG). 

Um – neben den Netzwerken Frühe Hilfen – eigenständige Netzwerke Kinder-

schutz zu etablieren, gibt das Landeskinderschutzgesetz NRW den Jugendämtern 

auf, eigenständige Netzwerke Kinderschutz zu bilden.19 Nach § 9 Landeskinder-

schutzG NRW hat jedes Jugendamt für das Netzwerk Kinderschutz eine Koordi-

nierungsstelle einzurichten, die eine effektive und schnelle Zusammenarbeit bei ei-

ner möglichen Kindeswohlgefährdung sicherzustellen und dazu die potenziell be-

fassten Stellen strukturell zu vernetzen hat, unter anderem durch drei Netzwerktref-

fen im Jahr. 

Diese Netzwerke erfassen jedoch „nur“ die Zusammenarbeit in den Frühen Hilfen 

und im Kinderschutz; eine Netzwerkbildung zur gemeinsamen, breiten Förderung 

guten Aufwachsens sehen sie nicht vor. 

b) Akteursspezifische, strukturelle Kooperationspflichten 

Nach § 86 SGB X sind alle Sozialleistungsträger verpflichtet, bei der Erfüllung 

ihrer Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch eng zusammenzuarbeiten. Hierbei han-

delt es sich um eine Rechtspflicht und nicht um einen bloßen Programmsatz.20 

Gleichzeitig wirken die Sozialleistungsträger in der Zusammenarbeit mit gemein-

nützigen und freien Einrichtungen und Organisationen darauf hin, dass sich ihre 

Tätigkeit und die der genannten Einrichtungen und Organisationen zum Wohl der 

Leistungsempfänger beziehungsweise Leistungsempfängerinnen wirksam ergänzen 

(§ 17 Abs. 3 SGB I). 

Diese Kooperationsgebote erweitert § 81 SGB VIII für die Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe auf eine Pflicht zur Zusammenarbeit mit allen „anderen Stellen und 

öffentlichen Einrichtungen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger 

Menschen und ihrer Familien auswirkt“, zu denen gerade auch die Schule und das 

Gesundheitswesen gehören. 

Die Krankenkassen sind konkret verpflichtet, im Zusammenwirken mit dem Öf-

fentlichen Gesundheitsdienst, mit Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prä-

vention in Lebenswelten insbesondere den Aufbau und die Stärkung gesundheits-

förderlicher Strukturen zu fördern (§ 20a Abs. 1 S. 2 SGB V). Mit „Lebenswelten“ 

sind auch Orte des Wohnens, des Lernens und der Freizeitgestaltung erfasst.21 In 

der Kommune übernimmt der Öffentliche Gesundheitsdienst, in der Regel ange-

siedelt bei den Gesundheitsämtern, zentrale Aufgaben der Gesundheitsförderung. 

In den meisten ÖGDG/GDG der Bundesländer sind Kooperations- oder Koordi-

nationsgebote vorgesehen. Diese sind allerdings in Bezug auf den Verpflichtungs- 

und Konkretisierungsgrad sehr heterogen ausgestaltet. So verpflichtet zum Beispiel 

§ 7 Abs. 4 S. 2 GDG Bay jedes Gesundheitsamt, „für seinen Zuständigkeitsbereich 

 

 

19  Landtag NRW Drs. 17/16232, S. 47. 

20  Schütze/Schütze 2020, § 86 SGB I Rn. 9. 

21  GKV-Spitzenverband 2024, Seite 33. 
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bis zum 1. Januar 2027 ein sektorenübergreifendes Netzwerk der an Prävention 

oder Versorgung beteiligten Stellen [zu schaffen]“. Eine konkrete Bezugnahme auf 

das Jugendamt findet sich beispielsweise in Berlin, wo für die Aufgabenwahrneh-

mung „insbesondere eine Kooperation mit Geburtskliniken, Kinder- und Frauen-

ärzten und -ärztinnen, Hebammen und Jugendämtern zur Gewährleistung eines ef-

fektiven Gesundheits- und Kinderschutzes [erfolgt]“ (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 GDG Bln). 

Schulen haben nach den Schulgesetzen der Länder einen umfassenden Bildungs- 

und Erziehungsauftrag, den sie nur im Zusammenwirken aller an Bildung und Er-

ziehung Beteiligten erfüllen können.22 Viele Landesschulgesetze verpflichten ent-

sprechend die Schulen, sich gegenüber dem Umfeld zu öffnen und mit außerschu-

lischen Einrichtungen zusammenzuarbeiten.23 

Für die freiwillige kommunale Daseinsvorsorge (Art. 28 Abs. 2 GG), den Sport 

oder das Ehrenamt können sich Kooperationspflichten aus einer Satzung, einer 

Selbstverpflichtung oder im Zusammenhang mit Förderrichtlinien oder Ähnliches 

ergeben. 

 

 

22  Teuber 2004, Seite 61. 

23 Vergleiche zum Beispiel § 5 SchulG Bln. 

In struktureller Hinsicht bestehen demnach weder einheitliche und korrespon-

dierend ausgestaltete strukturelle Kooperationspflichten für die zentralen Prä-

ventionsakteure des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen (Jugendhilfe, 

Schule, Gesundheit) noch gibt es für den Bereich des chancengerechten Auf-

wachsens verbindliche Netzwerkstrukturen. 

Während den Träger der öffentlichen Jugendhilfe (bundesgesetzlich vorgege-

ben) zumindest eine ausdrückliche Sollverpflichtung trifft, strukturell mit der 

Schule und dem Gesundheitswesen zusammenzuarbeiten, spiegelt sich diese 

Pflicht nicht einheitlich und konkret in den Landesschulgesetzen und für das 

Gesundheitswesen. 

Die dargestellten Regelungen können daher als Anregung herangezogen werden, 

wie die Verbindlichkeit gesetzlicher struktureller Kooperationspflichten erhöht 

werden könnte. Im Hinblick auf Verbindlichkeit und Konkretisierung geht der 

Regelungsansatz zu Netzwerken (in den Frühen Hilfen und im Kinderschutz) 

weiter als die Regelung in § 81 SGB VIII. So werden in den „Netzwerk-Geset-

zen“ neben der grundsätzlichen Pflicht zur Etablierung von Netzwerken mit 

Netzwerkkoordination ganz konkret die einzubindenden Partner und Rahmen-

bedingungen für das Verfahren bestimmt. 
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2.3 Einzelfallbezogene Kooperationspflichten 

Neben den dargestellten Regelungen zur strukturellen Kooperation sieht das gel-

tende Recht an etlichen Stellen einzelfallbezogene Kooperationsgebote vor, vor al-

lem im SGB VIII (hierzu a), aber auch im Bereich Gesundheit und Schule (b). Deren 

Effektivität kann auch daran gemessen werden, ob sie den gesamten Hilfeverlauf 

abdecken, also den Zugang zu notwendigen Förderangeboten, die Leistungsgewäh-

rung und -erbringung sowie schließlich gegebenenfalls auch den Übergang in ein 

anderes System (zum Beispiel den Übergang von der Kita in die Schule). 

a) Weitreichende Kooperationsvorgaben im SGB VIII 

Im Hinblick auf den Zugang zu Leistungen sind grundsätzlich alle Sozialleistungs-

träger verpflichtet, über alle sozialen Angelegenheiten nach diesem Gesetzbuch 

Auskünfte zu erteilen (§ 15 Abs. 1 SGB I). Hilfesuchende sollen also gerade nicht 

„versäult“, sondern ganzheitlich über Unterstützungsmöglichkeiten beraten wer-

den. Dieser Ansatz des systemübergreifenden Zugangs zu Beratung und Hilfe ist im 

SGB VIII dezidiert aufgenommen: Das Jugendamt hat bei einer Erstberatung aus-

drücklich auch die Leistungen anderer Leistungsträger einzubeziehen (§ 10a Abs. 2 

S. 1 Nr. 3 SGB VIII). 

Dieser systemübergreifende Ansatz setzt sich auch in der Phase der Leistungsge-

währung besonders ausdrücklich im SGB VIII fort: Sofern erforderlich, soll das Ju-

gendamt bei der Hilfeplanung andere öffentliche Stellen, insbesondere andere Sozi-

alleistungsträger, Rehabilitationsträger, die Schule oder die Kinder- und Jugendpsy-

chiatrie, beteiligen (§ 36 Abs. 3 S. 2, Abs. 4 SGB VIII). In der Begründung zum 

Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) ist die jüngste Erweiterung der Vor-

schrift ausdrücklich mit der Verantwortung des öffentlichen Jugendhilfeträgers be-

gründet worden, bei komplexen Bedarfen von jungen Menschen und ihren Familien 

die unterschiedlichen Unterstützungsleistungen aufeinander abzustimmen.24 Ein 

rechtskreisübergreifendes Fallmanagement findet sich ansonsten vor allem für Men-

schen mit Behinderung (§§ 19 ff. SGB IX) und für pflegebedürftige Menschen (§ 7a 

SGB XI). 

Auch in Bezug auf die Leistungserbringung finden sich im SGB VIII konkrete Vor-

gaben zur Kooperation im Einzelfall: Tageseinrichtungen für Kinder sowie Träger 

der Schulsozialarbeit sollen mit den Schulen zusammenarbeiten (§ 22 Abs. 2 S. 1 

Nr. 3 SGB VIII, § 13a S. 2 SGB VIII). Jugendsozialarbeit soll sich mit Maßnahmen 

der Schulverwaltung, der Bundesagentur für Arbeit, dem Jobcenter, den Trägern 

betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung und Träger von Beschäftigungsan-

geboten abstimmen (§ 13 Abs. 4 SGB VIII). 

Außerdem ist ausdrücklich vorgesehen, dass das Jugendamt mit Sozialleistungsträ-

gern oder Rehabilitationsträgern rechtzeitig Vereinbarungen trifft, wenn ein junger 

Mensch „das System wechselt“ (§ 36b Abs. 1 SGB VIII). Damit soll sichergestellt 

 

 

24  BT-Drs. 19/26107, Seite 85. 
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werden, dass Übergänge zwischen den Leistungssystemen reibungsloser funktionie-

ren und junge Menschen bei Beendigung von Jugendhilfeleistungen mit ihren fort-

bestehenden Bedarfslagen nicht alleingelassen werden.25 

b) Gesundheit und Schule: Fokus Kinderschutz 

Der Gesundheitsbereich und die Schule kennen eine ausdrückliche Pflicht zur Zu-

sammenarbeit im Einzelfall vor allem im Kontext von Anhaltspunkten für eine Kin-

deswohlgefährdung (vergleiche § 4 KKG oder zum Beispiel § 85 Abs. 3 

SchulG BW). Eine Einbeziehung anderer Akteure in ein konkretes Verfahren, die 

Leistungsgewährung beziehungsweise zur Erfüllung des Bildungsauftrags, ver-

gleichbar mit §§ 36, 36b SGB VIII, kennen die Schule und der Gesundheitsbereich 

dagegen nicht. Wohl aber treffen die Landesschulgesetze und die Landeskinderta-

gesstättengesetze für den Übergang Kita–Schule spezifische Regelungen. So sehen 

beispielsweise § 4 Abs. 2 KiTaG RP und spiegelbildlich § 19 SchulG RP vor, dass 

die Tageseinrichtungen und Grundschulen zur Information und Abstimmung ihrer 

jeweiligen Bildungskonzepte im Hinblick auf den Übergang zusammenarbeiten, 

wozu auch gehört, geeignete Kooperationsformen wie Arbeitsgemeinschaften, ge-

genseitige Hospitationen und gemeinsame Fortbildungen zu vereinbaren.26 

Im Hinblick auf einzelfallbezogene Kooperation lässt sich festhalten, dass durchaus 

gesetzliche Kooperationsgebote für zentrale Akteure in der Förderung des Auf-

wachsens junger Menschen, insbesondere die Kinder- und Jugendhilfe (einschließ-

lich Kita), Schule und Gesundheit, existieren, diese aber – jenseits des Kinderschut-

zes – (noch) nicht ausreichend verbindlich, konkret und wechselseitig ausgestaltet 

sind. Vor diesem Hintergrund wird schon lange im Kontext von Präventionsketten 

gefordert, bestehende Kooperationsgebote in Einzelfällen verbindlicher und stärker 

wechselseitig ausgerichtet weiterzuentwickeln.27 Nur so könne sichergestellt wer-

den, dass die für eine effektive Förderung des guten Aufwachsens von Kindern und 

Jugendlichen erforderliche Kooperation nicht ins Belieben der einzelnen Akteure 

beziehungsweise in Abhängigkeit von verfügbaren Ressourcen gestellt wird. 

 

 

 

25  BT-Drs. 19/26107, Seite 87 f.; Wiesner/Wapler/Gallep 2022, § 36b SGB VIII Rn. 1; FK-

SGB VIII/Schönecker 2022, § 36b SGB VIII Rn. 1. 

26  Der Fokus des Gutachtens liegt auf dem Übergang Kita–Schule. Zum Übergang Schule–Beruf 

vergleiche ausführlich Schulze-Böing 2023, Seite 71. 

27  Hierzu zuletzt Meysen et al. 2024, Seite 29 ff. 
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3 Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes 

Die Kompetenz zur Gesetzgebung liegt bei den Ländern, sofern diese nicht aus-

drücklich dem Bund zugewiesen ist (Art. 70 GG). Der Bund kann in den oben skiz-

zierten Regelungsbereichen mit Bundesrecht also gesetzgeberisch tätig werden, 

wenn diese einem der Kompetenztitel im Grundgesetz unterfallen. Unterschieden 

wird zwischen ausschließlicher oder konkurrierender Gesetzgebungskompetenz des 

Bundes (Art. 73, 74 GG) (hierzu 1.). Bei konkurrierender Gesetzgebung im Bereich 

der öffentlichen Fürsorge kann der Bund nur bei entsprechender Erforderlichkeit 

im Sinne des Art. 72 Abs. 2 GG oder bei einer Modifikation bestehenden Bundes-

rechts tätig werden (2.). 

3.1 Kompetenztitel 

In Betracht kommt insbesondere der Kompetenztitel „öffentliche Fürsorge“ aus 

dem Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG). Aber 

auch die Bereiche Gesundheit und Bildung könnten tangiert sein. 

a) Öffentliche Fürsorge 

Einschlägig für die Förderung des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen ist 

der Kompetenztitel der öffentlichen Fürsorge in Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG, auf den 

unter anderem die Gesetzgebungskompetenz des Bundes im Bereich der Kinder- 

und Jugendhilfe gestützt wird.28 Nach dem BVerfG ist „der Begriff der öffentlichen 

Fürsorge […] nicht eng auszulegen […]. Er setzt voraus, dass eine besondere Situ-

ation zumindest potenzieller Bedürftigkeit besteht, auf die der Gesetzgeber reagiert. 

Dabei genügt es, wenn eine – sei es auch nur typisierend bezeichnete und nicht 

notwendig akute […] – Bedarfslage im Sinne einer mit besonderen Belastungen […] 

einhergehenden Lebenssituation besteht, auf deren Beseitigung oder Minderung das 

Gesetz zielt“29. In Abgrenzung zur allgemeinen Daseinsvorsoge, die der Kompetenz 

der Länder unterliegt, wird für präventive Angebote, Maßnahmen und Infrastruktur 

gefordert, dass sie sich auf eine Situation zumindest potenzieller Bedürftigkeit be-

ziehen und letztlich der Vermeidung einer Bedarfssituation dienen.30 

Die Förderung chancengerechter Teilhabe durch die Einführung einer Pflicht zur 

koordinierten Planung und den Aus- und Aufbau von Netzwerkstrukturen und Ko-

operationspflichten knüpft auf organisatorisch-struktureller Ebene an bestehende 

staatliche Schutzmaßnahmen und Leistungsangebote für Kinder und Jugendliche 

 

 

28  FK-SGB VIII/Meysen et al. 2025, Einl. Rn. 32. 

29  BVerfG 21.7.2015 – 1 BvF 2/13; 28.5.1993 – 2 BvF 2/90; 10.3.1998 – 1 BvR 178/97; 24.10.2002 

– 2 BvF 1/01. 

30  Dürig et al./Uhle 2024, Art. 74 GG Rn. 181; von Münch/Kunig/Broemel 2021, Art. 74 GG 

Rn. 27; Janda 2021, Seite 77. 
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und ihre Familien an. Sie dient der Abwehr potenzieller Belastungen und Notlagen, 

mithin der Vermeidung von Bedarfslagen, die während Kindheit, Jugend und jun-

gem Erwachsenenalter, aber häufig auch im weiteren Lebensweg unter anderem So-

zialleistungen auslösen. Der Kompetenztitel der öffentlichen Fürsorge ist somit ein-

schlägig.31 

In die Planung sowie die Netzwerk- und Kooperationsstrukturen zur Förderung 

einer chancengerechten Teilhabe von Kindern und Jugendlichen sind allerdings 

auch Akteure beispielsweise aus dem Gesundheitswesen (hierzu b) sowie den Schu-

len (hierzu c) einzubeziehen, für die gleichzeitig eine ausschließliche Gesetzge-

bungszuständigkeit der Länder tangiert sein könnte. 

b) Gesundheit 

Zentrale Akteure im Gesundheitswesen sind die gesetzlichen Krankenkassen sowie 

der Öffentliche Gesundheitsdienst. Das Recht der Sozialversicherung unterfällt 

dem Titel der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes in Art.  74 

Abs. 1 Nr. 12 GG. Im Hinblick auf Sozialversicherungsträger kann dem Bund eine 

Länderkompetenz also nicht entgegengehalten werden, sofern die Voraussetzungen 

der Erforderlichkeitsklausel des Art. 72 Abs. 2 GG erfüllt sind (hierzu unter 2.). 

Den Einbezug der gesetzlichen Krankenkassen in Netzwerkstrukturen beziehungs-

weise Präventionsketten kann der Bund demnach gesetzlich regeln.32 Gleiches gilt 

im Übrigen für den Einbezug der Bundesagentur für Arbeit als Sozialversicherungs-

träger.33 Die Gesetzgebungskompetenz für den Öffentlichen Gesundheitsdienst 

liegt hingegen mangels Zuweisung einer ausschließlichen oder konkurrierenden Ge-

setzgebungskompetenz an den Bund bei den Ländern (siehe aber unten d zum Ab-

stellen auf den Schwerpunkt der Regelung). 

c) Bildung 

Schulische Bildung fällt in die Gesetzgebungszuständigkeit der Länder. Im Bereich 

der Kindertagesbetreuung geht das BVerfG davon aus, dass auch bei Vorliegen ei-

nes „Bildungsbezugs“ eine Gesetzgebungskompetenz des Bundes bestehen kann, 

wenn der Schwerpunkt (hierzu eingehend unten d) im Bereich der Fürsorge liegt 

und der Bildungsauftrag dahinter zurücktrete. So geht das BVerfG davon aus, dass 

der Bund Regelungen im Bereich der Kindertagesbetreuung treffen darf, weil die 

„fürsorgerischen und bildungsbezogenen Aufgaben des Kindergartens derart un-

trennbar miteinander verbunden [sind], daß eine Aufspaltung der Gesetzgebungs-

kompetenz anhand dieser Aspekte aus sachlichen Gründen nicht in Betracht 

kommt“34. 

 

 

31  Bejahend im Hinblick auf integrierte Präventionsketten, Janda 2021, Seite 77. 

32  Janda 2021, Seite 81. 

33  Ebenda. 

34  BVerfG 10.3.1998 – 1 BvR 178/97. 
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d) Schwerpunkt und Sachzusammenhang 

Trotz der in den Bereichen Schule und Gesundheit teilweise ausschließlichen Ge-

setzgebungskompetenz der Länder besteht gegebenenfalls die Möglichkeit, eine 

Bundesgesetzgebungskompetenz für Kooperationsregelungen anzunehmen. Die 

Regelungsgegenstände der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz gerade im 

Bereich der öffentlichen Fürsorge nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG weisen vielfältige 

Überschneidungen und Mehrfachbezüge zu anderen Regelungs- und Lebensberei-

chen sowie Tätigkeitsfeldern auf. Der Bund ist daher nicht gezwungen, auf sämtli-

che Regelungen zu verzichten, die in irgendeiner Weise Bezug zu Regelungsberei-

chen in ausschließlicher Gesetzgebungskompetenz der Länder aufweisen. BVerfG 

und Literatur betonen, dass in erster Linie der Gegenstand der Regelung und sein 

überwiegender Sachzusammenhang35 beziehungsweise Schwerpunkt36 zu erfassen 

sei und nicht die adressierten Akteure.37 

Hier zielen etwaig beabsichtigte Regelungen auf ein chancengerechtes Aufwachsen 

von Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem familiären 

Hintergrund und ihrem Wohnort. Dies ist ein übergreifender Regelungsgegenstand, 

der zweifelsfrei in den Bereich der „öffentlichen Fürsorge“ fällt (s iehe oben a). Es 

stellt sich daher die Frage nach dem Schwerpunkt: 

 Integrierte Sozial- und Bildungsplanung ist im Kern sektorenübergrei-

fend und funktioniert nur, wenn die relevanten Akteure mitwirken. Hier 

liegt der Schwerpunkt gerade nicht auf schulischer Bildung oder der Ge-

sundheit, sondern sind dies nur zwei von einer Vielzahl von Faktoren, die 

in die Planung einfließen sollen. Der Schwerpunkt liegt im chancengerech-

ten Aufwachsen mit einer ganzheitlichen Betrachtung der Lebenswelt und 

der Entwicklung der jungen Menschen, also im Bereich der „öffentlichen 

Fürsorge“. 

 Fallübergreifende Kooperation in lokalen Netzwerken – auch unter der 

Überschrift chancengerechten Aufwachsens – lebt davon, dass sie Akteure 

aus unterschiedlichsten Arbeitsfeldern und Kontexten und damit auch Re-

gelungsbereichen einbezieht. Der Sachzusammenhang und Regelungs-

schwerpunkt sind daher inhaltlich zu bestimmen. Sie richten sich nicht nach 

den Tätigkeitsfeldern der Akteure, die zur Teilnahme aufgefordert oder ver-

pflichtet werden, denn alle Teilnehmenden bringen ihre Expertise und ihre 

Kontexte im Interesse des übergeordneten Ziels und damit Regelungsge-

genstands „öffentliche Fürsorge“ ein. 

 Fallbezogene Kooperation bezieht sich auf einzelne Kinder und Jugend-

liche. Die Verwirklichung chancengerechten Aufwachsens braucht das Zu-

sammenwirken mehrerer Akteure. Dies verbindlich zu koordinieren, liegt 

 

 

35  Schmidt-Bleibtreu et al./Sannwald 2014, Art. 74 GG Rn. 79. 

36  BVerfG 10.3.1998 – 1 BvR 178/97; BK-GG/Axer 2014, Art. 74 GG Rn. 33; Höfling/Rixen 2007, 

Seite 1 (Seite 13 ff.). 

37  BVerfG 12.3.2008 – 2 BvF 4/30; 24.10.2002 – 2 BvF 1/01; 19.11.2021 – 1 BvR 971/21; 25.3.2021 

– 2 BvF 1/20 unter anderem; 14.1.2015 – 1 BvR 931/12; 24.7.1962 – 2 BvF 4/61. 
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quer zu den rein bildungs- oder gesundheitsbezogenen Regelungsgegen-

ständen und hat seinen Schwerpunkt gerade nicht in dem einen oder ande-

ren Regelungsbereich. Auch hier bildet die „öffentliche Fürsorge“ das 

Dach. 

Der Bund darf daher auch die Gesundheitsdienste in Planung, Netzwerke und Ko-

operation einbeziehen, weil die bloße Verpflichtung hierzu schwerpunktmäßig unter 

dem Dach der Fürsorge stattfindet. Für den Öffentlichen Gesundheitsdienst geht 

damit mangels Einführung eines neuen Aufgabenbereichs keine entsprechende Er-

weiterung oder Entziehung von Zuständigkeitsbereichen einher.38 Die übergreifen-

den Aktivitäten haben nicht primär die gesundheitliche Vorsorge zum Ziel, sondern 

schwerpunktmäßig die Verbesserung einer chancengerechten Teilhabe von Kindern 

und Jugendlichen. Zu dieser trägt auch der Öffentliche Gesundheitsdienst bei. Die 

Gesetzgebungsbefugnis der Länder wird durch Einbeziehung der Öffentlichen Ge-

sundheitsdienste nicht beeinträchtigt. 

Bei den Schulen gilt vergleichbar, dass übergeordnetes Ziel das chancengerechte 

Aufwachsen junger Menschen ist und die Regelungsgegenstände allenfalls mittelbar 

dem Zweck der Bildung dienen. Der Schwerpunkt liegt auf der Koordination mit 

anderen Bereichen zur Verbesserung der Teilhabe von Kindern und Jugendlichen 

durch Planung, Vernetzung und Kooperation.39 

 

3.2 Erforderlichkeit einer bundesgesetzlichen 
Regelung (Art. 72 Abs. 2 GG) 

Von seinem konkurrierenden Gesetzgebungsrecht im Bereich der öffentlichen Für-

sorge (Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG) darf der Bund nur Gebrauch machen, wenn und 

 

 

38  Janda 2021, Seite 82. 

39  Ebenda. 

Der Bund hat somit für die integrierte Sozial- und Bildungsplanung sowie die 

fallübergreifende und fallbezogene Kooperation eine konkurrierende Gesetzge-

bungskompetenz aus Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG. Er darf mithin grundsätzlich 

bundeseinheitliche Regelungen schaffen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der 

Bund nur einen Rahmen vorgibt und konkretisierende Regelungen den Ländern 

überlässt und/oder der örtlichen Ebene Aufgaben der Ausgestaltung gibt bei 

der integrierten Sozial- und Bildungsplanung, oder bei den Fragen, wer die Schu-

len oder den Öffentlichen Gesundheitsdienst in Netzwerken vertritt bezie-

hungsweise was sich aus der Einzelfallkooperation für Schule und Öffentlichen 

Gesundheitsdienst für weitergehende Pflichten ergeben. 
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soweit eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich ist. Art. 72 Abs. 2 GG nennt 

drei exklusive Gründe, auf die der Bund eine Erforderlichkeit stützen kann: 

 Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse; 

 Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen Interesse; 

 Wahrung der Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse. 

Im Folgenden wird zunächst geprüft, ob die Schwellen der Erforderlichkeit bei den 

vorliegenden Regelungsgegenständen überschritten sind (hierzu a) oder ob der 

Bund die Regelungskompetenz hat, weil er lediglich bestehendes Bundesrecht mo-

difiziert (b). 

a) Gleichwertige Lebensverhältnisse, Rechts- und Wirtschaftseinheit 

Zum Zweck der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse ist eine Bun-

desregelung nach der Rechtsprechung des BVerfG dann erforderlich, „wenn sich 

die Lebensverhältnisse in den Ländern in erheblicher, das bundesstaatliche Sozial-

gefüge beeinträchtigender Weise auseinanderentwickelt haben oder sich eine derar-

tige Entwicklung konkret abzeichnet“40. Damit errichtet die Erforderlichkeitsklau-

sel in der Auslegung des BVerfG eine substanzielle Hürde für den Bundesgesetzge-

ber.41 Dies ist gleichbedeutend mit der Ablehnung eines Leitbilds von weitestgehen-

der oder gar allumfassender Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse42 und Hinwen-

dung zu mehr föderativem Wettbewerb.43 So reicht die bloße Verbesserung der Le-

bensverhältnisse durch eine bundesgesetzliche Regelung nicht aus. Es muss sich 

vielmehr abzeichnen, dass einzelne Landesregelungen zu einer Benachteiligung ih-

rer Einwohnerinnen und Einwohner führen, die mit der Gleichwertigkeit der Le-

bensverhältnisse unvereinbar ist, und dass sich daraus eine deutliche Schlechterstel-

lung im Vergleich zu Einwohnerinnen und Einwohnern anderer Länder ergibt.44 

Unbenommen lassen sich für Kinder und Jugendliche regional deutlich unterschied-

liche Bedingungen des Aufwachsens und damit Chancen feststellen.45 Die Teilha-

bechancen von jungen Menschen sind in Deutschland unterschiedlich verteilt. Ob 

dieser Befund ausreicht, um das Erreichen der hohen Schwelle zu rechtfertigen, die 

das BVerfG für die Erforderlichkeit konkurrierender Gesetzgebung im Bereich der 

öffentlichen Fürsorge zu Art. 72 Abs. 2 GG aufgestellt hat, lässt sich nicht abschlie-

ßend prognostizieren. Anlass für Politikgestaltung, rechtliche Rahmung und Res-

sourcenallokation besteht; die Schwelle des BVerfG ist allerdings hoch gesteckt.  

Die zweite Alternative, die Wahrung der Rechtseinheit im gesamtstaatlichen In-

teresse, bezweckt die Vermeidung einer „Rechtszersplitterung mit problematischen 

 

 

40  BVerfG 24.10.2002 – 2 BvF 1/01 Rn. 67; siehe auch BVerfG 26.1.2005 – 2 BvF 1/03. 

41  Dreier/Wittrek 2015, Art. 72 GG Rn. 22. 

42  Sachs/Degenhart 2024, Art. 72 GG Rn. 15; von Mangoldt et al./Oeter 2010, Art. 72 GG Rn. 98. 

43  Hömig et al./von Knobloch/Stephan 2025, Art. 72 GG Rn. 3. 

44  BVerfG 26.1.2005 – 2 BvF 1/03. 

45  Siehe etwa Funcke/Menne 2023; BMFSFJ 2023. 
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Folgen […], die im Interesse sowohl des Bundes als auch der Länder nicht hinge-

nommen werden kann“46 und die „erhebliche Rechtsunsicherheiten und damit un-

zumutbare Behinderungen für den länderübergreifenden Rechtsverkehr erzeugt“47. 

Die Gesetzgebungskompetenz für das Bundeskinderschutzgesetz wurde auch auf 

die Erforderlichkeit einer bundesgesetzlichen Regelung zur Wahrung der Rechts-

einheit gestützt: „Eine Gesetzesvielfalt auf Länderebene würde hier zu einer 

Rechtszersplitterung mit problematischen Folgen für den Schutz von Kindern und 

Jugendlichen führen. Eine unterschiedliche rechtliche Behandlung desselben Le-

benssachverhalts in den Ländern würde insbesondere bei der häufig auch länder-

überschreitenden Kooperation in Kinderschutzfällen von Jugendämtern, Gerichten 

und Angehörigen von Berufen, die in Kontakt zu Kindern stehen, zu erheblichen 

Rechtsunsicherheiten führen.“48 Hier ging es allerdings um die sensible Schnittstelle 

der Informationsweitergabe an das Jugendamt als für den Kinderschutz hauptver-

antwortliche Behörde, bei welcher in der Praxis bei Unklarheiten erhebliche Rechts-

unsicherheit entstehen kann, die dem Schutz von Kindern und Jugendlichen abträg-

lich ist.49 Ähnliche Erwägungen in Bezug auf die Zusammenarbeit bei der Förde-

rung chancengerechten Aufwachsens sind nicht ersichtlich. 

Eine bundesgesetzliche Regelung zur Wahrung der Wirtschaftseinheit im gesamt-

staatlichen Interesse erfordert, dass „Landesregelungen oder das Untätigbleiben der 

Länder erhebliche Nachteile für die Gesamtwirtschaft mit sich bringen“50. Wenn 

junge Menschen aufgrund von Barrieren und Benachteiligungen ihre Potenziale 

nicht ausschöpfen, hat dies auch Auswirkungen auf ihre spätere Berufskarriere und 

somit mittelbare Effekte für die Wirtschaft.51 Die Nachteile der betroffenen jungen 

Menschen haben negative Effekte für den Arbeitsmarkt. Da die Potenziale der jun-

gen Menschen bei ihren Beiträgen zum Wirtschaftsleben (Produktionsfaktor Hu-

mankapital) mangels Investitionen in ein chancengerechtes Aufwachsen nicht aus-

geschöpft werden, geht dem Wirtschaftsstandort Expertise und Kompetenz verlo-

ren. Nachteile für die Gesamtwirtschaft lassen sich daher herleiten. Ob das BVerfG 

insoweit die Schwelle für die Erforderlichkeit nach Art. 72 Abs. 2 GG als über-

schritten ansehen würde, lässt sich nicht abschließend antizipieren.52 

 

 

46  BVerfG 24.10.2002 – 2 BvF 1/01 Rn. 328. 

47  BVerfG 24.10.2002 – 2 BvF 1/01 Rn. 329. 

48  BT-Drs. 17/6256, Seite 16. 

49  BT-Drs. 17/6256, Seite 19 f.; Meysen/Eschelbach 2012 Rn. 87 ff. 

50  BVerfG 24.10.2002 – 2 BvF 1/01 Rn. 331. 

51  Koçak et al. 2022, Seite 1004; Bryce et al. 2023, Seite 72. 

52  Insgesamt verhalten Janda 2021, Seite 75 bis 91. 
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b) Modifikation oder grundlegende Neuregelung 

Die Erforderlichkeitsklausel erfasst nicht alle Gesetzesänderungen. Würden bei der 

Anpassung des geltenden Rechts an andere Gesetze oder die Gesellschaftsentwick-

lungen stets die hohen Anforderungen des Art. 72 Abs. 2 GG gelegt, würde dies zu 

einem Gesetzesstillstand in den in der Norm genannten Bereichen führen. Daher 

bleiben Änderungen, bei denen es sich lediglich um Modifizierungen und nicht um 

grundlegende Neukonzeptionen handelt, uneingeschränkt zulässig. Dies leitet sich 

implizit aus der Übergangsvorschrift des Art. 125a Abs. 2 S. 1 GG ab.53 

Will der Bund einen neuen Regelungsbereich zum Themenfeld des chancengerech-

ten Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen schaffen, handelt es sich bei der 

Gesetzgebung um eine grundlegende Neuregelung, sodass die Erforderlichkeit nach 

Art. 72 Abs. 2 GG zu begründen wäre (siehe oben a). Allerdings ist das chancenge-

rechte Aufwachsen bereits in der Zielbestimmung des § 1 SGB VIII angelegt. Somit 

lassen sich auch Gestaltungsoptionen wählen, bei denen der Bundesgesetzgeber le-

diglich das bestehende Recht modifiziert, also weiter konkretisiert, kontextualisiert 

und weiterentwickelt.54 

 Die integrierte Sozial- und Bildungsplanung ist bereits in der Jugend-

hilfeplanung angelegt (§ 80 Abs. 5 SGB VIII). Wollte der Bundesgesetzge-

ber die Verbindlichkeit der integrierten Planung für den öffentlichen Träger 

der Jugendhilfe erhöhen, würde es sich nicht um eine Neukonzeption, son-

dern lediglich um eine Modifizierung von Bundesrecht unter dem Kompe-

tenztitel der öffentlichen Fürsorge nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG handeln. 

Sofern eine Verpflichtung anderer Akteure, an der Planung mitzuwirken, 

 

 

53  BVerfG 26.1.2005 – 2 BvF 1/03; 27.7.2004 – 2 BvF 2/02; 9.6.2004 – 1 BvR 636/02; 16.3.2004 – 

1 BvR 1778/01; eingehende Erläuterungen hierzu anhand von konkreten Regelungsbeispielen 

zum SGB VIII siehe Meysen 2005. 

54  Siehe mit Bezugnahme auf das Durchgriffsverbot auch Janda 2021, Seite 105 f. 

Der Bund darf von seiner hier einschlägigen konkurrierenden Kompetenz im 

Bereich der öffentlichen Fürsorge (Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG) Gebrauch machen, 

wenn dies zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet 

oder im gesamtstaatlichen Interesse zur Wahrung der Rechts- oder Wirtschafts-

einheit erforderlich ist (Art. 72 Abs. 2 GG). Das BVerfG hat hier hohe Schwel-

len gesetzt. Diese dürften zur Wahrung der Rechtseinheit nicht gegeben sein. 

Entsprechende Bundesregelungen zur Kooperation dienen zwar der Herstel-

lung gleichwertiger Lebensverhältnisse; es wäre allerdings eine deutliche 

Schlechterstellung aufgrund der fehlenden Regelungen zu begründen. Wegen 

der erheblichen Auswirkungen von Chancenungerechtigkeit auf den Wirt-

schaftsstandort dürfte eine Erforderlichkeit zur Wahrung der Wirtschaftseinheit 

begründbar sein. 
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eingeführt werden soll, wäre je nach Standort, Schwerpunkt und Gesamt-

kontext der Regelung sorgfältig zu prüfen, ob die Schwelle zu einer Neure-

gelung überschritten wird. 

 Auch die fallübergreifende Kooperation und Netzwerkarbeit  ist bun-

desgesetzlich bereits angelegt, am konkretesten in § 81 SGB VIII und 

§ 3 KKG, die Träger der Jugendhilfe zur strukturellen Zusammenarbeit mit 

anderen Akteuren beziehungsweise zum Aufbau von Kinderschutz-Netz-

werken verpflichten. In beiden Vorschriften werden keine originären eige-

nen Aufgaben des Jugendhilfeträgers beziehungsweise der einzubindenden 

Akteure normiert, sondern die Aufgabe der fallübergreifenden Koopera-

tion. Diese Ansatzpunkte könnte der Bundesgesetzgeber aufgreifen, die 

Zielrichtung und die Ausgestaltung der Zusammenarbeit konkretisieren so-

wie korrelierende Mitwirkungspflichten normieren. Er würde dabei beste-

hendes Bundesrecht modifizieren und keine grundlegende Neukonzeption 

eines Regelungsbereichs schaffen. 

 Die einzelfallbezogene Kooperation ist ebenfalls an mehreren Stellen 

bundesgesetzlich im SGB VIII und KKG bereits vorgegeben (siehe oben). 

Die Vielfalt der Einzelregelungen und Themenbereiche ließe sich unter eine 

allgemein formulierte, übergreifende Kooperationsaufgabe zusammenfas-

sen. Es könnten weitere Zusammenarbeitsaufgaben normiert und die wei-

teren Akteure außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe zur Mitwirkung ver-

pflichtet werden, ohne dass von einer Neukonzeption auszugehen wäre. Die 

Gesetzgebungskompetenz des Bundes scheitert auch hier nicht von vorn-

herein an der Erforderlichkeitsklausel des Art. 72 Abs. 2 GG. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz (Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 

GG) lässt sich demnach im Lichte der bereits bestehenden, allgemein 

gehaltenen und in der Praxis nur unzuverlässig beachteten Regelungen 

auf eine Modifikation bestehenden Bundesrechts gründen. Eine Erfor-

derlichkeit im Sinne des Art. 72 Abs. 2 GG ist dann nicht vorausgesetzt. 
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4 Durchgriffsverbot 

 
 

Verpflichtet der Bund die Länder beziehungsweise einen bestimmten öffentlichen 

Träger zu einer integrierten Sozial- und Bildungsplanung beziehungsweise zum Auf-

bau von Netzwerkstrukturen, könnte das sogenannte Durchgriffsverbot tangiert 

sein. 

Bundesgesetze werden durch die Länder als eigene Angelegenheiten ausgeführt, so-

weit das Grundgesetz nichts anderes bestimmt oder zulässt (Art. 83 GG). Macht 

der Bund von seiner konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz Gebrauch (s iehe 

III.), liegt der Vollzug des Bundesgesetzes also im Aufgaben- und Verantwortungs-

bereich der Länder. Eine direkte Aufgabenzuweisung des Bundes an Kommunen 

ist seit der Föderalismusreform I ausgeschlossen (sogenanntes Durchgriffsverbot, 

Art. 84 Abs. 1 S. 7 GG).55 Um eine Zuweisung von Aufgaben handelt es sich dann, 

wenn ein Bundesgesetz für eine bestimmte Aufgabe die sachliche Zuständigkeit der 

Kommunen bestimmt.56 

Das Durchgriffsverbot ist nach der Rechtsprechung des BVerfG weit auszulegen.57 

So fällt nicht jede Änderung materiellen Rechts darunter, sondern nur die Zuwei-

sung neuer Aufgaben sowie die „funktional äquivalente Erweiterung“ bereits zuge-

wiesener Aufgaben.58 Letzteres ist bei Schaffung neuer oder Erweiterung bestehen-

der Leistungstatbestände der Fall, ebenso bei der Auferlegung neuer Berichts -, In-

formations- oder Organisationspflichten.59 Entscheidend soll nach dem BVerfG 

sein, ob mit der Aufgabenzuweisung mehr als unerhebliche Auswirkungen auf die 

Organisations-, Personal- und Finanzhoheit der Kommunen verbunden sind oder 

ob es sich lediglich um geringe Auswirkungen auf die Eigenverantwortlichkeit der 

Kommunen handelt.60 Regelungen zur Art und Weise der Erledigung bereits beste-

hender Aufgaben werden durch Art. 84 Abs. 1 S. 7 GG nicht verboten.61 

Um das Durchgriffsverbot zu umgehen, schlägt Janda eine Grundgesetzänderung 

vor, die es Bund, Ländern und Kommunen ermöglichen würde, analog Art. 91e 

Abs. 3 GG gemeinsame Präventionsagenturen zu schaffen, die alle relevanten 

Rechtsbereiche und Zuständigkeiten entlang der Biografie von Kindern und Ju-

gendlichen koordinieren und vom Bund finanziert werden.62 Eine Grundgesetzän-

derung ist allerdings hochschwellig; außerdem müssten mit den Präventionsagentu-

ren als gemeinsamen Einrichtungen komplett neue Strukturen geschaffen werden. 

 

 

55  BT-Drs. 16/813, Seite 15. 

56  Janda 2021, Seite 102 mwN. 

57  BVerfG 7.7.2020 – 2 BvR 696/12. 

58  Ebenda. 

59  Ebenda. 

60  Ebenda; siehe auch Janda 2021, Seite 105 (im Hinblick auf den Aufbau von Präventionsketten). 

61  BVerwG 8.9.2016 – 10 CN 1.15. 

62  Janda 2021, Seite 115 ff. 
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Zu überlegen ist deshalb, ob die Kommunen auch auf anderem Weg zu einem Auf-

bau von Netzwerken verpflichtet werden können und wie dabei idealerweise an be-

stehende Strukturen angedockt werden könnte. 

Leichter zum Ziel führen dürfte eine Differenzierung: Weist der Bund einzelnen 

(Sozialleistungs-)Trägern Aufgaben zu und wird erst durch Landesrecht bestimmt, 

wer zuständiger Träger ist (zum Beispiel in der Jugendhilfe [§ 69 SGB VIII] und in 

der Eingliederungshilfe [§ 94 SGB IX], anders in der Sozialhilfe [§ 3 Abs. 2 SGB II] 

und bei bestimmten Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende [§ 6 Abs. 1 

S. 1 Nr. 2 SGB II]), handelt es sich nicht um eine unmittelbare Aufgabenzuweisung 

an die Kommune.63 Der Bund kann demnach den entsprechenden Sozialleistungs-

trägern Aufgaben auferlegen und sie insbesondere zur integrierten Sozialplanung 

verpflichten oder sie in Netzwerk- und Kooperationsstrukturen einbinden, ohne 

dass das Durchgriffsverbot tangiert wäre. 

 

 

 

63  Vergleiche hierzu Deutscher Bundestag 2010, Seite 9; Janda 2021, Seite 105. 

Solange nicht die Kommunen unmittelbar, sondern einzelne Träger verpflichtet 

werden, die durch Landesrecht bestimmt werden, steht dem das Durchgriffs-

verbot des Art. 84 Abs. 1 S. 7 GG nicht entgegen. 
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5 Finanzierung 

 

Nachdem sich also für Maßnahmen zur Stärkung der Kooperation bei der Förde-

rung des chancengerechten Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen die Ge-

setzgebungskompetenz des Bundes begründen lässt und auch das Durchgriffsver-

bot nicht zwangsläufig entgegensteht, stellt sich die Frage, ob der Bund die Ausfüh-

rung entsprechender Gesetze durch die Länder finanziell unterstützen darf.  

5.1 Konnexitätsprinzip 

Die „Ausgabenzuständigkeit“ folgt grundsätzlich der „Aufgabenzuständigkeit“64: 

Führen die Länder ein Bundesgesetz als eigene Angelegenheit aus (Art.  83 GG), 

obliegt ihnen auch die Finanzierungsverantwortung (Konnexitätsprinzip; Art.  104a 

Abs. 1 GG).65 Es bestehen ein Finanzierungsrecht und eine Finanzierungspflicht 

der Länder.66 Nur wenn die Länder – hier nicht einschlägig – im Auftrag des Bundes 

handeln, trägt der Bund die sich daraus ergebenden Ausgaben (Art.  104a Abs. 2 

GG). 

Eine Finanzierungsbeteiligung des Bundes im Bereich der Aufgabenzuständigkeit 

der Länder muss das Grundgesetz daher explizit zulassen. Jenseits dessen ist es dem 

Bund in Wahrnehmung seiner Anregungskompetenz nur möglich, insbesondere 

über Modellprojekte die Weiterentwicklung eines Themenbereichs zu fördern.67 

5.2 Wirtschaftliche Finanzhilfen (Art. 104b GG) 

Eine Möglichkeit der Finanzierungsbeteiligung eröffnet zunächst Art.  104b GG. 

Dieser lässt Finanzhilfen an die Länder zu, sofern dem Bund eine Gesetzgebungs-

befugnis zusteht (dazu III.) und es sich um besonders bedeutsame Investitionen der 

Länder und der Gemeinden handelt, die zu einem der drei in der Vorschrift genann-

ten Zwecke erforderlich sind: 1. zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftli-

chen Gleichgewichts, 2. zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bun-

desgebiet oder 3. zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums. Dabei wird das 

Ziel der Förderung des wirtschaftlichen Wachstums weit ausgelegt, sodass im Er-

gebnis „jede ökonomisch vertretbare Sachinvestition“ als „wachstumsfördernd an-

 

 

64  Wieland 2016, Seite 6. 

65  Janda 2021, Seite 136. 

66  Jarass/Pieroth/Kment 2024, Art. 104a GG Rn. 5. 

67  Vergleiche etwa BMBFSFJ 2025, Seite 5. 
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gesehen werden“ können soll. Förderfähig sind über Art. 104b GG nur Sachinves-

titionen, keine konsumtiven Ausgaben wie Personal- oder Betriebskosten.68 Außer-

dem können Finanzhilfen nur befristet und degressiv in abnehmenden Jahresbeträ-

gen gewährt werden (Art. 104b Abs. 2 S. 2 und 3 GG). 

Zwar kann die Förderung chancengerechter Aufwachsensbedingungen für Kinder 

mit Blick auf die beruflichen Chancen durchaus in einen wirtschafts- oder wachs-

tumsorientierten Zusammenhang gestellt werden. Aber eine Heranziehung des 

Art. 104b GG als Grundlage für entsprechende Maßnahmen erscheint – anders als 

etwa beim Ausbau von Angeboten der Kindertagesbetreuung69 – mit Blick auf die 

Mittelbarkeit der Effekte nicht direkt auf der Hand zu liegen. 

5.3 Finanzhilfen für kommunale Bildungsinfrastruktur 
(Art. 104c GG) 

In Betracht kommt eine Finanzhilfe gem. Art. 104c GG. Auf dieser Grundlage kann 

der Bund den Ländern für gesamtstaatlich bedeutsame Investitionen zur Steigerung 

der Leistungsfähigkeit der kommunalen Bildungsinfrastruktur Gelder zukommen 

lassen. 

Der Begriff der kommunalen Bildungsstruktur umfasst nach der Gesetzesbegrün-

dung zur Änderung des Grundgesetzes im Jahr 2019 „die bildungsbezogenen Ein-

richtungen der kommunalen Ebene. Dies sind allgemein- und berufsbildende Schu-

len sowie Kinderbetreuungseinrichtungen, die einen öffentlichen Bildungsauftrag 

auf kommunaler Ebene wahrnehmen, einschließlich derer in freier Trägerschaft, so-

weit sie die öffentlichen Einrichtungen der kommunalen Bildungsinfrastruktur er-

setzen (insbesondere Ersatzschulen)“70. „Gesamtstaatlich bedeutsam“ sind Investi-

tionen, die für eine strukturelle und überregionale Weiterentwicklung für den ge-

samten Bildungsstandort Deutschland erforderlich sind, aber von den Ländern und 

Schulträgern nicht allein finanziert werden können.71 

Grundsätzlich gelten als Investitionen im Sinne des Art. 104c S. 1 GG nur Investi-

tionen in Sachanlagen wie Gebäudesanierungen oder eine Verbesserung der IT-

Ausstattung, nicht dagegen Finanzinvestitionen72 oder Dienstleistungen direkt „am“ 

Kind oder Jugendlichen. Neben Finanzhilfen für Investitionen ermöglicht die Vor-

schrift ihrem Wortlaut nach jedoch auch Finanzhilfen für „besondere, mit diesen 

[Investitionen] unmittelbar verbundene, befristete Ausgaben der Länder und Ge-

meinden (Gemeindeverbände)“. Die besonderen Ausgaben müssen für besondere 

 

 

68  Sachs/Siekmann 2024, Art. 104b GG Rn. 14; Janda 2021, Seite 143. 

69  Vergleiche etwa das Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und 

zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung sowie zur Änderung des 

Lastenausgleichsgesetzes vom 22.12.2014, BGBl. 2014 I, 2411. 

70  BT-Drs. 19/3440, Seite 10. 

71  Ebenda. 

72  Deutscher Bundestag 2024, Seite 10 mit Verweis auf BT-Drs. 19/3440. 
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nicht investive Maßnahmen anfallen, die zur Verwirklichung des Investitionszwecks 

erforderlich sind.73 Dies können beispielsweise der Aufbau einer Systemadministra-

tion und die Schulung des pädagogischen Personals bei Investitionen in die digitale 

Bildungsinfrastruktur sein.74 

Aus der jüngeren Vergangenheit lassen sich einige Beispiele für Finanzhilfen des 

Bundes auf Grundlage von Art. 104c GG anführen: So ist der von Bund und Län-

dern gemeinsame „DigitalPakt Schule“ (2019 bis 2024)75 ebenso wie der sich an-

schließende „Digitalpakt 2.0“ über Art. 104c GG finanziert.76 

Auch der Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im 

Grundschulalter wird über ein Sondervermögen zur Gewährung von Finanzhilfen 

an die Länder gem. Art. 104c GG unterstützt. Hier stellt der Bund bis zu 3,5 Milli-

arden Euro zum investiven Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote 

zur Verfügung (§§ 2, 4 GaFöG). Argumentiert wird, dass der Ausbau ganztägiger 

Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter zum einen zur 

Förderung der Bildungs- und Teilhabechancen für Kinder und zum anderen zur 

Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie erforderlich sei.77 

Ein weiteres, ganz aktuelles Beispiel für eine Förderung über Art. 104c GG ist das 

Startchancen-Programm der Bundesregierung, das basierend auf drei Säulen durch 

Förderung von etwa 4.000 Schulen den Bildungserfolg von der sozialen Herkunft 

entkoppeln und für mehr Chancengerechtigkeit sorgen soll.78 Die erste Säule um-

fasst dabei die Förderung eines Investitionsprogramms für eine zeitgemäße und för-

derliche Lernumgebung (Ziff. A. II. 3. der Bund-Länder-Vereinbarung zur Umset-

zung des Startchancen-Programms79). Der Bund gewährt den Ländern Finanzhilfen 

nach Art. 104c GG in Höhe von bis zu 400 Millionen Euro jährlich zur Umsetzung 

der in § 2 der Verwaltungsvereinbarung80 aufgelisteten Maßnahmen (zum Beispiel 

 

 

73  BT-Drs. 19/6144, Seite 16. 

74  BMF 2019, Seite 31. 

75  Bundesrepublik Deutschland (Bund)/Länder 2019. 

76  2. Bildungsministerkonferenz am 13.12.2024, Ziff. IV. 

77  Vergleiche BT-Drs. 19/17294, Seite 7. 

78  Näheres dazu finden Sie auf der Internetseite des Startchancen-Programms Bochum, Abruf: 

15.9.2025. 

79  Mit dem folgenden Link gelangen Sie auf die  Internetseite des Startchancen-Programms vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung, Abruf: 15.9.2025. 

80  Mit dem folgenden Link gelangen Sie auf die Internetseite des Startchancen-Programms vom 

Bundesministerium für Bildung und Forschung, Abruf: 15.9.2025. 

 

http://www.bmb.de/DE/Bildung/Schule/Startchancen-Programm/startchancen-programm_node.html
http://www.bmbf.de/DE/Bildung/Schule/Startchancen-Programm/startchancen-programm_node.html
http://www.bmbf.de/DE/Bildung/Schule/Startchancen-Programm/startchancen-programm_node.html
http://www.bmbf.de/DE/Bildung/Schule/Startchancen-Programm/startchancen-programm_node.html
http://www.bmbf.de/DE/Bildung/Schule/Startchancen-Programm/startchancen-programm_node.html
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Neubau-, Umbau-, Erweiterungs- und Modernisierungsmaßnahmen von Schulge-

bäuden und -anlagen sowie Investitionen in Ausstattung wie Mobiliar, Werkstätten 

oder Sportmöglichkeiten). 

 
5.4 Veränderung der Umsatzsteueranteile (Art. 106 

Abs. 3–5a GG) 

Weiter stellt die Festsetzung der Umsatzsteueranteile grundsätzlich ein flexibles In-

strument dar, um auf Veränderungen in den Finanzbedarfen von Bund und Ländern 

zu reagieren.81 Gem. Art. 106 GG teilen sich Bund, Länder und Gemeinden die 

Ertragshoheit an der Umsatzsteuer. Das Nähere hierzu wird im Finanzausgleichs-

gesetz (FAG) geregelt. 

Ein Beispiel für ein entsprechendes Vorgehen ist das KiTa-Qualitäts- und -Teil-

habeverbesserungsgesetz (KiQuTG)82. Mit dem KiQuTG wurden die Umsatz-

steueranteile von Bund und Ländern zugunsten der Länder verschoben, um so die 

durch den Ausbau des Angebots, die Steigerung der Qualität und die Entlastung der 

Eltern von Gebühren entstehenden Mehrausgaben auszugleichen (vergleiche § 1 

Abs. 5 FAG)83. Dabei trat die Änderung des FAG erst in Kraft, nachdem der Bund 

mit allen Ländern Verträge nach § 4 KiQuTG abgeschlossen hatte. 

Ein weiteres Beispiel für eine Finanzhilfe des Bundes über die Umsatzsteuervertei-

lung ist die zweite und dritte Säule des „Startchancenprogramms“. Über diese 

wird ein Chancenbudget für bedarfsgerechte Lösungen zur Schul- und Unterrichts-

entwicklung sowie Personal zur Stärkung multiprofessioneller Teams gefördert 

 

 

81  Sodan/Schenke 2024, Art. 106 GG Rn. 8. Einen Überblick finden Sie auf der Internetseite 

Grundgesetz für jede(n), Abruf: 15.9.2025 

82  BGBl. 2018 I Nr. 49; Änderung durch das KiTa-Qualitätsgesetz, BGBl. 2022 I, Seite 2791 und 

BGBl. 2023 I Nr. 212. 

83  BT-Drs. 9/4947, Seite 31. 

Von diesen Beispielen ausgehend lässt sich festhalten, dass über Art.  104c GG 

jedenfalls solche Elemente der Zusammenarbeit gefördert werden können, die 

sich als Investitionen in den Ausbau der kommunalen Bildungsinfrastruktur oder 

als unmittelbar mit ihr verbundene Ausgaben beschreiben lassen. In der Tendenz 

könnten dies eher Investitionen in Strukturen zur Förderung eines guten Über-

gangs von der Kita in die Schule sein oder von Schule in Ausbildung/Studium 

beziehungsweise von Ausbildung/Studium ins Berufsleben (beispielsweise Digi-

talisierung der Übergangsprozesse, entsprechende IT-Programme, Qualifizierung 

des Personals zur besseren Zusammenarbeit im Übergang). Eine Finanzierung ei-

nes dauerhaft und breit angelegten, allgemeinen Netzwerks zur Förderung chan-

cengerechten Aufwachsens über diesen Finanzierungsweg ist dagegen ausge-

schlossen. 

 

 

http://www.grundgesetz-fuer-jeden.de/artikel-106.html?highlight=artikel&highlight=106&highlight=gg
http://www.grundgesetz-fuer-jeden.de/artikel-106.html?highlight=artikel&highlight=106&highlight=gg
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(Ziff. A. II. 4. und 5. sowie Ziff. B. und C. der Bund-Länder-Vereinbarung zur Um-

setzung des Startchancen-Programms). Dafür wird der Länderanteil an der Umsatz-

steuer auf Grundlage des Art. 106 Abs. 3 und 4 GG um 600 Millionen Euro jährlich 

erhöht84 (Ziff. V. der Bund-Länder-Vereinbarung zur Umsetzung des Startchancen-

Programms). Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 21.  Le-

gislaturperiode sieht eine Ausweitung des Startchancen-Programms auf weitere 

Schulen und auf Kitas vor.85 

5.5 Bundesstiftung (Art. 87 Abs. 3 S. 1 GG) 

Schließlich hat der Bund die Möglichkeit, den Aufbau von Präventionsnetzwerken 

oder andere Maßnahmen zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den relevan-

ten Akteuren über die Einrichtung einer Stiftung finanziell abzusichern. Art.  87 

Abs. 3 S. 1 GG ermöglicht es dem Bund, für Angelegenheiten, für die ihm die Ge-

setzgebungskompetenz zusteht, selbstständige Bundesoberbehörden und neue bun-

desunmittelbare Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts durch Bun-

desgesetz zu errichten. Die ganz herrschende Meinung geht davon aus, dass diese 

Aufzählung nicht abschließend und auch die Errichtung von Stiftungen des öffent-

lichen Rechts zulässig ist.86 Da dem Bund für Maßnahmen zur Förderung chancen-

gerechter Teilhabe junger Menschen als Bestandteil der öffentlichen Fürsorge die 

(konkurrierende) Gesetzgebungskompetenz zusteht (siehe oben III.), steht ihm hier 

daher ohne Weiteres die Möglichkeit der Gründung einer Bundesstiftung offen. Er-

richtet der Bund eine Bundesstiftung zum Aufbau von Kooperations- und Netz-

werkstrukturen zur Förderung chancengerechter Teilhabe von Kindern und Jugend-

lichen, würde gemäß des Konnexitätsprinzips hieraus wiederum die entsprechende 

Finanzierungsverantwortung des Bundes folgen.87 

Prominentes Beispiel für die Gründung einer Stiftung zur finanziellen Beteiligung 

des Bundes ist die Bundesstiftung Frühe Hilfen. Diese wurde durch den Bund 

errichtet, um die ihm durch § 3 Abs. 4 S. 3 KGG auferlegte Pflicht zur Einrichtung 

eines Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der psychosozialen 

 

 

84  Zur Neufestsetzung der Anteile von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer s iehe Wieland 2016, 

Seite 14 f. 

85  Koalitionsvertrag CDU, CSU, SPD 2025 Rn. 2327 ff., 3059 f., 3110 ff. 

86  Dürig et al./Ibler 2024, Art. 87 GG Rn. 260; Dreier/Hermes 2018, Art. 87 GG Rn. 79 und 

Art. 86 GG Rn. 32; Sachs/Winkler 2024, Art. 87 GG Rn. 47; Wieland 2016, Seite 17. 

87  Vergleiche Wieland 2016, Seite 18. 

Ausgehend von diesen Beispielen ließen sich auch im Bereich chancengerechten 

Aufwachsens Mehrausgaben der Länder (inklusive Kommunen) durch Verände-

rungen in der Umsatzsteuerverteilung begegnen. 
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Unterstützung von Familien zu erfüllen. Grundlage der Finanzierung ist die zwi-

schen Bund und Ländern geschlossene Verwaltungsvereinbarung.88 Diese enthält 

einen Katalog an Maßnahmen, für deren Umsetzung die Stiftungsmittel durch die 

Länder eingesetzt werden dürfen (Art. 3 der Verwaltungsvereinbarung Fonds Frühe 

Hilfen). Vor Errichtung der Bundesstiftung erfolgte die finanzielle Ausstattung zum 

Aus- und Aufbau der Netzwerke als Modell im Rahmen einer zeitlich befristeten 

Bundesinitiative (§ 4 Abs. 4 S. 2 KKG). 

Der Finanzfluss vom Bund über die Stiftung bis auf die kommunale Ebene würde 

über die Länder gehen. Diese sind für den Bund das Gegenüber bei der Ausführung 

der Gesetze und deren Finanzierung (Art. 83 Abs. 1 GG, Art. 104a Abs. 1, 5 GG). 

Aufgrund der eigenverantwortlichen Ausführung der Bundesgesetze durch die Län-

der und der Beschränkung des Bundes bei der Förderung auf Modellvorhaben be-

dürfte eine dauerhafte Unterstützung der Praxis vor Ort aus Bundesmitteln einer 

Vereinbarung zwischen Bund und Ländern. Hierin wird sinnvollerweise auch die 

Zweckbestimmung festgelegt, wofür die Bundesmittel aus der Stiftung von den Län-

dern ausgegeben werden dürfen. In einer Vereinbarung könnte beispielsweise gere-

gelt werden, dass die Mittel abgerufen werden können, wenn die durch Landesrecht 

bestimmten örtlichen Träger 

 neue beziehungsweise weitere Stellen einrichten für eine integrierte Sozial- 

und Bildungsplanung; 

 Stellen schaffen für die Koordination von lokalen Netzwerken „Chancen-

gerechtes Aufwachsen“ sowie die Durchführung von Netzwerktreffen; 

 Modelle der einzelfallbezogenen Kooperation im Sinne von Präventions-

ketten entwickeln; 

 Fortbildungen oder interdisziplinäre Fachtage, etwa im Rahmen von Netz-

werktreffen, akteursübergreifende Qualitätsentwicklungsprozesse anbieten. 

 

 

88  Mit dem folgenden Link gelangen Sie auf die Internetseite des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen, 

Abruf: 15.9.2025. 

 

 

http://www.fruehehilfen.de/grundlagen-und-fachthemen/grundlagen-der-fruehen-hilfen/rechtliche-grundlagen/rechtliche-grundlagen-bundesstiftung-fruehe-hilfen/
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Der Anreiz für eine Finanzierung über ein Stiftungsmodell und den Abschluss 

einer entsprechenden Vereinbarung liegt aufseiten der Länder darin, zusätzliche 

Bundesmittel zu erhalten. Für den Bund liegt er in den erweiterten Möglichkei-

ten einer inhaltlichen Steuerung und damit einer Einflussnahme auf die Umset-

zung seiner Gesetze. Die Kombination der Steuerungsinstrumente Recht und 

Finanzmittel erhöht die Potenziale einer effektiven Umsetzung. 

Vorteilhaft kann sich erweisen, wenn gleichzeitig eine föderale Infrastruktur auf 

allen Ebenen etabliert wird. So bietet sich an, dass die Bundesstiftung als Platt-

form für den Austausch und Wissenstransfer sowie zur Förderung von For-

schung in ihrem Bereich agiert und dass die Länder ihrerseits – gegebenenfalls 

aus der Bundesstiftung finanzierte – Landeskoordinierungsstellen einrichten. 
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6 Schlussfolgerungen 

Mit dem Nationalen Aktionsplan „Neue Chancen für Kinder in Deutschland“ soll 

das chancengerechte Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen ermöglicht wer-

den. Die Expertise prüft die verfassungsrechtlich zulässigen Gestaltungsoptio-

nen mit Blick auf die Gesetzgebungskompetenzen und die Finanzierung lokaler 

Strukturen. 

6.1 Chancengerechtes Aufwachsen: 
Gestaltungsoptionen des Bundes 

Dem Bund steht eine breite Palette an Möglichkeiten offen, wie er die Zusammen-

arbeit der Akteure, die für die Förderung chancengerechter Teilhabe aller Kinder 

und Jugendlichen verantwortlich sind, stärken kann. Effiziente Ansätze könnten 

etwa sein, die integrierte Sozial-, Jugendhilfe- und Bildungsplanung zu fördern und 

die Zusammenarbeit der relevanten Akteure in Netzwerken sowie im Einzelfall zu 

stärken. 

a. Um die Angebote und Strukturen zu einem chancengerechten Aufwachsen 

zu verbessern, ist Grundvoraussetzung eine integrierte Sozial- und Bildungs-

planung. SGB I, SGB VIII und SGB X regeln nur vage Vorgaben zur Abstim-

mung der Fachplanungen. Auch für andere Akteure neben dem Träger der öf-

fentlichen Jugendhilfe könnte der Bund konkretere Pflichten zur Abstimmung 

regeln, soweit sich seine Gesetzgebungskompetenz aus dem Sachzusammen-

hang der Koordination für ein chancengerechtes Aufwachsen begründet und 

nicht beispielsweise die schulische Bildung oder die Gesundheitsfürsorge an 

sich regelt. 

b. Damit die Akteure, die Kinder und Jugendliche sowie Familien im Lauf einer 

Kindheit und Jugend begleiten, ihre Aktivitäten und Angebote effektiv koordi-

nieren, bedarf es fallübergreifender Zusammenarbeit, insbesondere des 

strukturellen Austauschs über Ziele, Aufgaben und Verfahren der verschiede-

nen Akteure. Der Bund könnte Verbindlichkeit über gesetzliche Regelungen zu 

lokalen Netzwerken oder sonstigen Koordinierungsstellen herstellen, wie sie 

zum Beispiel bundesrechtlich in § 81 SGB VIII oder für den Bereich der frühen 

Kindheit in § 3 KKG bereits angelegt sind. Hierzu bieten sich mehrere Rege-

lungsoptionen an, von denen hier beispielhaft drei genannt werden: 

 Die Kooperationspflichten aus den übergreifenden Regelungen in SGB I 

und SGB X oder aus den Regelungen des SGB VIII, die andere Akteure 

miteinbeziehen, könnten bereichs- und kontextspezifisch in den jeweiligen 

Teilen des Sozialgesetzbuchs konkretisiert werden, deren Akteure adressiert 

sind. 

 Ein eigenes Bundesgesetz zum chancengerechten Aufwachsen beziehungs-

weise die Integration in ein anderes übergreifendes Gesetz könnte Verbind-
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lichkeiten auch für die Akteure schaffen, für die jenseits des Sachzusam-

menhangs eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz der Länder be-

steht. 

 Die Regelungsgegenstände könnten im Gesetz zu einem der zentralen Ak-

teure, etwa dem SGB VIII, gebündelt geregelt und die anderen Akteure 

könnten dort zur Kooperation mehr oder weniger verbindlich verpflichtet 

werden. 

c. Die Kooperation im Einzelfall könnte über gesetzliche Regelungen zu In-

formationspflichten oder zu Instrumenten für eine akteursübergreifende Ab-

stimmung der jeweiligen Leistungen und Angebote befördert werden. Zwar re-

gelt der Bund die einzelfallbezogene Zusammenarbeit bereits in unterschiedli-

chen Kontexten (etwa Kita, Schul- und Jugendsozialarbeit, Hilfen zur Erzie-

hung), allerdings nur vereinzelt für alle beteiligten Akteure verbindlich. 

6.2 Gesetzgebungskompetenz des Bundes 

Der Bund ist zu Regelungen zur besseren Kooperation der Akteure, die für das 

chancengerechte Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen verantwortlich sind, 

befugt, sofern der Schwerpunkt der Regelungen dem Bereich der öffentlichen Für-

sorge im Sinne des Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG zuzurechnen ist (was bei integrierter 

Sozialplanung, Netzwerkaufbau und Einzelfallkooperation anzunehmen ist) und 

entweder eine bundeseinheitliche Regelung erforderlich ist (Art.  72 Abs. 2 GG) 

oder er sich auf modifizierende Regelungen beschränkt. 

a. Die Gesetzgebungskompetenz für die Förderung eines chancengerechten 

Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen fällt unter den Kompetenztitel der 

„öffentlichen Fürsorge“ im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung 

(Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG). Auch wenn eine ausschließliche Gesetzgebungskom-

petenz der Länder (Gesundheitsbereich, Schule) von den potenziellen Regelun-

gen betroffen wäre, darf der Bund tätig werden, sofern der Regelungsgegen-

stand, der Schwerpunkt und Sachzusammenhang in seine Kompetenz fallen. 

Der Schwerpunkt der Regelung liegt bei der hier beurteilten integrierten Sozial- 

und Bildungsplanung, bei Netzwerken oder einzelfallbezogener Kooperation 

eindeutig in der Verbesserung des chancengerechten Aufwachsens – und nicht 

in der inhaltlichen Regelung zur Bildung oder zur Gesundheit. 

b. Ob die regional deutlich unterschiedlichen Bedingungen für das Aufwachsen 

von Kindern und Jugendlichen in der Auslegung des BVerfG zur Erforderlich-

keitsklausel des Art. 72 Abs. 2 GG eine bundesgesetzliche Regelung betreffend 

die Kooperation der Akteure zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhält-

nisse erforderlich machen, lässt sich nicht sicher prognostizieren. Gleiches gilt 

für die Frage, ob die in den Bundesländern sehr unterschiedlichen Chancen von 

jungen Menschen, ihre beruflichen Potenziale auszuschöpfen, eine Erforder-

lichkeit zur Wahrung der Wirtschaftseinheit begründen. Ob sich die Argu-

mentation zur Wahrung der Rechtseinheit betreffend die Gesetzgebungs-

kompetenz für das Bundeskinderschutzgesetz übertragen lässt, wäre zu prüfen. 

Ein Anlass für Politikgestaltung, rechtliche Rahmung und Ressourcenallokation 

lässt sich jedenfalls begründen. 
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c. Da Art. 72 Abs. 2 GG nur grundlegende Neukonzeptionen umfasst, bleiben 

unterhalb der Schwelle der Erforderlichkeit Modifikationen bestehenden 

Bundesrechts zulässig (arg. Art. 125a Abs. 2 S. 1 GG) – was in Bezug auf die 

vorliegend untersuchten Regelungsgegenstände durchaus in Betracht käme: 

 Die integrierte Sozial- und Bildungsplanung ist bereits in der Jugend-

hilfeplanung angelegt (§ 80 Abs. 5 SGB VIII). Der Bund könnte folglich 

konkretisieren und andere Akteure und Arbeitsfelder durch korrelierende 

Pflichten zur integrierten Planung aktivieren. 

 Die fallübergreifende Kooperation und Netzwerkarbeit  mit für das 

chancengerechte Aufwachsen relevanten Akteuren ist etwa in § 81 

SGB VIII angelegt. Es sind zahlreiche Akteure genannt, aber keine originä-

ren eigenen Aufgaben für diese normiert. Ähnliches gilt für die Netzwerke 

Frühe Hilfen und Kinderschutz (§ 3 KKG). Der Bundesgesetzgeber könnte 

die Zielrichtung und Ausgestaltung der fallübergreifenden Zusammenarbeit 

konkretisieren und korrelierende Mitwirkungspflichten normieren. 

 Die einzelfallbezogene Kooperation ist beispielsweise an zahlreichen 

Stellen in SGB VIII und KKG geregelt. Der Bund könnte die Vielfalt der 

Einzelregelungen einer Norm/einem Gesetz mit übergreifenden Koopera-

tionszielen und -aufgaben rahmen; es könnten weitere Zusammenarbeits-

aufgaben in das Bundesrecht aufgenommen werden und die weiteren Ak-

teure außerhalb der Kinder- und Jugendhilfe zur Mitwirkung verpflichtet 

werden, ohne dass von einer Neukonzeption auszugehen wäre. 

6.3 Keine direkte Aufgabenzuweisung des Bundes an 
Kommunen 

Das in Art. 84 Abs. 1 S. 7 GG geregelte Durchgriffsverbot verbietet dem Bund 

grundsätzlich, den Kommunen direkt neue Aufgaben oder Organisationspflichten 

zuzuweisen. (Modifizierende) Regelungen, die keine erheblichen Auswirkungen auf 

die Eigenverantwortlichkeit der Kommunen haben, bleiben jedoch möglich. Wer-

den die zuständigen Träger letztlich durch Landesrecht festgelegt (wie etwa der Trä-

ger der öffentlichen Jugendhilfe, § 69 SGB VIII), kann der Bund hingegen ohne 

Weiteres Aufgaben zuweisen, ohne dass das Durchgriffsverbot tangiert ist. 

6.4 Finanzierung örtlicher Praxis durch den Bund 

Um eine effektive und bundesweit einheitliche Umsetzung der zu initiierenden Maß-

nahmen auf der kommunalen Ebene sicherzustellen, stellt sich weiter die Frage nach 

den Möglichkeiten des Bundes, sich jenseits einer Förderung von Modellprojekten 

an der verstetigten Finanzierung der potenziellen Maßnahmen zu beteiligen. Dabei 

stehen dem Bund, auch wenn die Ausführung der Gesetze den Ländern obliegt, 

durchaus Möglichkeiten offen. Der Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt nicht 

nur den Bedarf und den politischen Willen für eine derartige Kooperation zwischen 

Bund, Ländern und Kommunen, sondern illustriert auch gut, welche Möglichkeiten 

und Grenzen bestehen. 
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a. Art. 104b GG erlaubt dem Bund, den Ländern zur Abwehr einer Störung 

des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts , zum Ausgleich unterschiedli-

cher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet oder zur Förderung des wirtschaftlichen 

Wachstums Finanzhilfen zu gewähren. Zwar kann der Wirtschafts- und Wachs-

tumsbezug bei Maßnahmen zur Förderung chancengerechter Aufwachsensbe-

dingungen für Kinder und Jugendliche als Investition in den Produktionsfaktor 

Humankapital durchaus als unmittelbar bezeichnet werden. Erlaubt sind aber 

nur reine Sachinvestitionen. Daher liegt näher, andere Grundlagen für die Fi-

nanzierungshilfen heranzuziehen: 

b. Art. 104c GG erlaubt seit dem Jahr 2019 Finanzhilfen des Bundes an die 

Länder zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der kommunalen Bildungs-

infrastruktur, zu der auch Kinderbetreuungseinrichtungen zählen. Befristet 

können auch Finanzhilfen für nicht investive Maßnahmen gewährt werden, so-

fern diese zur Verwirklichung des Investitionszwecks erforderlich sind. 

c. Ein grundsätzlich flexibles Instrument, um auf Veränderungen in den Finanz-

bedarfen von Bund und Ländern, inklusive der Kommunen, zu reagieren, ist 

Art. 106 GG, der die Verteilung der Umsatzsteuer zwischen Bund, Ländern 

und Gemeinden regelt. 

d. Schließlich steht dem Bund die Möglichkeit offen, zum Aufbau von Koope-

rations- und Netzwerkstrukturen zur Förderung chancengerechter Teilhabe von 

Kindern und Jugendlichen eine Bundesstiftung zu errichten (Art. 87 Abs. 3 

GG). Hier könnte es sich – orientiert am Beispiel der Frühen Hilfen – lohnen, 

gleichzeitig eine föderale Infrastruktur zu etablieren. Die Bundesstiftung könnte 

als Plattform für den Austausch und Wissenstransfer sowie zur Förderung von 

Forschung in ihrem Bereich agieren und die Länder ihrerseits – gegebenenfalls 

aus der Bundesstiftung finanzierte – Landeskoordinierungsstellen einrichten. 

Für die Verwirklichung des Rechts von Kindern und Jugendlichen auf chancenge-

rechte Teilhabe ist eine gute Kooperation der wesentlichen Akteure unverzichtbar. 

Neben der integrierten Sozial- und Bildungsplanung sowie der fallübergreifenden 

und einzelfallbezogenen Kooperation lassen sich weitere Ansätze in Betracht zie-

hen, um die Zusammenarbeit der Akteure bei Bildungs- und Förderangeboten für 

Kinder und Jugendliche zu stärken. Die vorgestellten Ergebnisse im Hinblick auf 

die Gesetzgebungskompetenz des Bundes und seine Möglichkeit, Finanzhilfen zu 

leisten, könnten entsprechend herangezogen werden. 
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